
Delegiertenversammlung vom 30. Januar 2021 über Internet 

Votum für ein JA zum E-ID Gesetz 

Von Franz Grüter, Nationalrat, Eich (LU)  

Sehr geehrte Herren Bundesräte, Herr Präsident, geschätzte SVP-Familie 

Das E-ID Gesetz schafft die rechtlichen Grundlagen, um in der Schweiz eine 

elektronische Identität einführen zu können.  

Warum ist es wichtig, dass wir in der Schweiz eine digitale Identität einführen? 

Immer mehr Geschäfte werden heute im digitalen Raum abgewickelt.  

Im digitalen Raum wird immer mehr eingekauft. 

Im digitalen Raum werden immer mehr Geschäfte ohne Papierverträge rechtskräftig 

abgeschlossen. 

Im digitalen Raum wird zunehmend der Verkehr mit Behörden und Amtsstellen 

abgewickelt. 

Immer mehr Menschen, Behörden, Verbände und Unternehmen bewegen sich online. 

Deshalb ist es von Bedeutung, dass die Möglichkeit besteht das sich Personen 

eindeutig und glaubhaft im Internet identifizieren und ausweisen können. 

Eine staatlich anerkannte Identifikation hat das Ziel, dass Identitätsbetrug und 

Datenmissbrauch möglichst vermieden werden kann. 

Eine E-ID schafft damit Rechtssicherheit und Verbindlichkeit im digitalen Raum und 

ist wichtig für ein innovatives Land wie die Schweiz. 

 

Es ist wichtig zu verstehen: 

 

Die E-ID ist kein digitaler Pass! 

Die E-ID ist kein amtliches Reisedokument 

Die E-ID hat nichts mit der Vergabe einer Staatsbürgerschaft zu tun 

Die E-ID ist freiwillig 

Die E-ID enthält keine biometrischen Daten 

Die E-ID ersetzt weder den Pass noch die ID 
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Sie dient einzig dazu, sich im Internet sicher zu identifizieren und sich für 

Behördendienstleistungen, bei Online-Shops, Plattformen usw. anzumelden. 

• Die Zusammenarbeit Bund – Private ist ein bewährtes Schweizer Modell. 

• Die heiklen Personenidentifizierungsdaten, die zur Herausgabe der E-ID 

wichtig sind, werden hoheitlich durch den Staat (Fedpol) geprüft. 

Der Bund ist damit für die amtliche Bestätigung einer Identität alleinig zuständig. 

• Der Bund behält damit die Hoheit, was die heiklen Personendaten angeht. 

• Der Vertrieb und die Herausgabe der E-ID erfolgt aber über staatsnahe 

Betriebe und Unternehmen. Heute zählt das E-ID Konsortium rund 20 Aktionäre 

von staatsnahen Betrieben, Finanzunternehmen, Versicherern und Krankenkassen. 

Alle diese führen gleichzeitig auch die Anerkennung der E-ID ein. Kein Wunder gibt es 

schon heute sehe viele Nutzer. Der Erfolg ist damit garantiert. 

• Die Leute, die eine rein staatliche Lösung verlangen, haben vergessen, dass 

der Bund bereits vor rund zehn Jahren eine nationale Suisse ID lanciert hat. 

Dieses Projekt ist kläglich gescheitert – und hat den Steuerzahler 

zweistellige Millionenbeträge gekostet. Das Projekt war eine Totgeburt, 

niemand hat die Suisse ID genutzt und kaum eine Firme hat die Anwendung 

eingeführt. Wir wollen kein zweites staatliches Millionengrab schaffen. 

• Zudem gibt es eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die EIDCOM. Diese 

kontrolliert, dass die Datenschutzbestimmungen und Regeln entsprechend 

eingehalten werden. 

• Ein Nein am 7. März verbaut auf viele Jahre eine gute E-ID-Lösung für die 

Schweiz. Die aktuelle Corona-Krise zeigt: Die Schweiz braucht eine eigene 

elektronische ID – nach Schweizer Recht, mit staatlicher Anerkennung und Prüfung, 

mit starkem Datenschutz sowie klaren Rechten und Pflichten. Dazu braucht es ein JA 

zum E-ID-Gesetz an der Urne. 

 

Zusammengefasst kann man also sagen: 

 

Die Schweizer E-ID bietet mir Sicherheit und Vertrauen im Internet. 
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Sie bietet Schutz vor Identitätsbetrug und ermöglicht eine sichere Online-

Altersprüfung – was besonders auch im Interesse von Eltern ist. 

Man braucht weniger Passwörter und Logins. 

Die E-ID eröffnet Möglichkeiten, dass mehr online erledigt werden kann. Unabhängig 

von Schalter-Öffnungszeiten und ohne, dass man bei Behörden Schlange stehen 

muss. 

Dank der Schweizer E-ID werden viele digitale Dienstleistungen erst möglich. 

Für die amtliche Bestätigung einer Identität ist auschliesslich der Bund zuständig. 

Es herrschen strenge Datenschutzregeln, welche sogar strenger sind als im 

Datenschutzgesetz. 

Die Verknüpfung, Weitergabe und Kommerzialisierung der Daten sind verboten. 

 

Aus all diesen Gründen bitte ich Sie: 

 

Sagen Sie… 

 

✓ JA zu mehr Einfachheit und Sicherheit im Netz 

✓ JA zu einer eigenen und unabhängigen Schweizer Lösung 

✓ JA zu klaren Regeln bei der elektronischen Identifikation 

✓ JA zu mehr Datenschutz und Kontrolle über die eigenen Daten 

✓ JA zu Freiwilligkeit und Wahlfreiheit 

✓ JA zur sinnvollen Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Privaten/Kantonen/Gemeinden 

✓ JA zu einer wettbewerbsfähigen und innovativen Schweiz 


